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§ 2
(1) Für ständig wiederkehrende gleichartige hand

werkliche Leistungen der Waagenbauerbetriebe gel
ten die in der Anlage dieser Preisverordnung auf
gezeichneten Preise (Regelleistungspreise). Diese 
Preise sind Höchstpreise, welche nicht überschritten 
werden dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage nicht als Regel
leistungen aufgeführt, mit Regelleistungen aber ver
gleichbar sind, dürfen höchstens Preise berechnet 
werden, die den in der Anlage aufgeführten Regel
leistungspreisen unter Berücksichtigung der nachzu
weisenden Kostenabweichungen entsprechen.

(3) Die in der Anlage aufgeführten Regelleistun
gen sind nach drei Ortsklassen unterteilt. Für die 
Einstufung eines Betriebes in eine Ortsklasse ist das 
Ortsklassenverzeichnis des jeweils gültigen Tarif
vertrages für das Waagenbauer-Handwerk maß
gebend.

(4) Falls Löhne oder Materialpreise eine Änderung 
erfahren, treten die in der Anlage dieser Preisver
ordnung aufgeführten Regelleistungspreise nur dann 
außer Kraft, wenn vom Ministerium der Finanzen 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik an Stelle der in der Anlage bezeichneten Preise 
neue Regelleistungspreise bekanntgegeben werden.

§ 3
(1) Für handwerkliche Leistungen, die nicht unter 

die in der Anlage aufgeführten Regelleistungen 
fallen, ist der Preis auf Grund eigenverantwortlicher 
Kalkulation gemäß dem vom Ministerium der Finan
zen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik hierfür aufgestellten Kalkulationsschema 
zu bilden.

(2) Werden handwerkliche Leistungen, für die keine 
Regelleistungspreise gelten, vergeben und übernom
men, so sollen die für die einzelnen Leistungen zu 
berechnenden Preise mit dem Auftraggeber vor Aus
führung des Auftrages unter Beachtung der Vor
schriften dieser Preisverordnung vereinbart werden.

§ 4
Zuschläge fürMehrarbeit(Überstunden-,Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge), die mit dem 
Auftraggeber vereinbart sind, dürfen mit den durch 
den jeweils gültigen Tarifvertrag festgelegten Pro
zentsätzen aufgeschlagen werden. Derartige Zu
schläge sind gesondert auszuweisen. Der Auftrag
geber ist vor Durchführung eines mit Mehrarbeits
zuschlägen verbundenen Auftrages auf das Entstehen 
dieser Mehrarbeitszuschläge aufmerksam zu machen.

§ 5
(l) Die in der Anlage dieser Preisverordnung fest

gelegten Regelleistungspreise sind im Betrieb des

Handwerkers an einer dem Kunden deutlich sicht
baren Stelle auszuhängen.

(2) Für alle Leistungen, die nicht Regelleistungen 
darstellen, ist das Zustandekommen des berechne
ten Preises gemäß dem vom Ministerium der Finan
zen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik aufgestellten Kalkulationsschema nachzu
weisen. Die Beschäftigten haben für jeden Auftrag 
einen Auftragzettel auszuschreiben, der den Gegen
stand bis zur Fertigstellung begleitet. Auf Grund der 
von den Beschäftigten eingetragenen Arbeitsstunden 
wird die Kalkulation aufgestellt und der Endpreis 
errechnet.

(3) Unbeschadet der Preisnachweispflicht gemäß 
Abs. 2 sind die Handwerksbetriebe verpflichtet, 
gewerblichen und öffentlichen Auftraggebern ord
nungsgemäß Rechnung zu erteilen. Die gleiche Ver
pflichtung obliegt den Betrieben gegenüber privaten 
Verbrauchern, wenn das Entgelt für die vollbrachte 
Leistung 20,— DM übersteigt. Auf Verlangen des 
privaten Verbrauchers muß auch für geringere Be
träge Rechnung erteilt werden.

(4) Für Regelleistungspreise ist ein Preisnachweis 
nicht erforderlich.

§ 6
Gemäß § 6 der Verordnung vom 15. Juni 1950 über 

die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) hat die 
Bezahlung des Entgelts für handwerkliche Leistun
gen — falls nicht mit dem Abnehmer der Leistung 
besondere Zahlungsbedingungen vereinbart sind — 
spätestens 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Ab
zug zu erfolgen. In Zweifelsfällen gilt als Rechnungs
datum das Datum des Postaufgabestempels. Bei ver
späteter Zahlung ist der Waagenbauerbetrieb be
rechtigt, vom Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe 
von 0,05% vom Rechnungsbetrag für jeden Ver
säumnistag zu verlangen.

§ ?
(1) Diese Preisverordnung tritt mit ihrer Verkün

dung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle bisher erlassenen Preis
bestimmungen einschl. Preisbewilligungen für das 
Waagenbauer-Handwerk außer Kraft.

(3) Laufende und noch nicht abgerechnete Ar
beiten müssen von diesem Tage ab nach dieser Preis
verordnung abgerechnet werden.

Berlin, den 26. Januar 1952
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Staatssekretär


